
Beschlüsse müssen gesondert niedergeschrie
ben werden.
Beschlüsse, gegen die das Gesetz eine Be
schwerde zuläßt, können durch das erst
instanzliche Gericht selbst abgeändert oder 
aufgehoben werden, wenn es einer gegen 
den Beschluß eingelegten Beschwerde abhel
fen will (§ 306 Abs. 3). Kommt es auf Grund 
einer gegen einen Beschluß eingelegten Be
schwerde zur Durchführung eines Rechtsmit
telverfahrens, wird über die Beschwerde 
nicht in einer Hauptverhandlung entschie
den, sondern in der Regel ohne mündliche 
Verhandlung oder nach mündlicher Verhand
lung (§§ 308 und 309).
Von den genannten gerichtlichen Entschei
dungen sind Maßnahmen zur Erhöhung der 
Wirksamkeit des Strafverfahrens (z. B. Aus
wertung in der Öffentlichkeit, Gerichtskri
tik) sowie technisch-organisatorische oder 
prozeßleitende Verfügungen während des 
gerichtlichen Verfahrens (z. B. Bestimmung 
oder Vertagung eines Termins zur Haupt
verhandlung, Ladung von Zeugen usw.) zu 
unterscheiden.

8.1.З.2.
Beratung und Abstimmung 
über gerichtliche Entscheidungen
In unseren Strafverfahren gilt der Grund
satz der Kollektivität des Gerichts. Beratung 
und Abstimmung sind Mittel zur kollektiven 
Willensbildung der zur Entscheidung beru
fenen Richter. Damit die Richter unbeein
flußt von außergerichtlichen Einwirkungen 
und unbefangen ihre Entscheidungsgründe 
Vorbringen, gründlich prüfen und gegensei
tig abwägen können, verlangt das Gesetz, 
daß die Richter während der Beratung und 
Abstimmung im Beratungszimmer unter sich 
sind (§ 179 Abs. 1) und daß das Beratungs
und Abstimmungsgeheimnis gewahrt wird 
(§ 178 Abs. 2). Erst nach vollzogener Wil
lensbildung der kollektiv zur Entscheidung 
berufenen Richter kann der Protokollführer 
zur schriftlichen Niederlegung der Entschei
dung hinzugezogen werden (§179 Abs. 2). 
Die geheime und räumlich von Beteiligten 
und Zuhörern abgesonderte Beratung und 
Abstimmung verstärkt die Unabhängigkeit 
der Richter in ihrer Rechtsprechung. 
Beratung und Abstimmung sind für alle kol
legialgerichtlichen Entscheidungen erforder

lich (§ 178 Abs. 1). Deshalb würde es auch 
bei einfach erscheinenden Beschlüssen gegen 
das Gesetz verstoßen, wenn die Gerichtsmit
glieder sie durch eine gegenseitige Verstän
digung (Flüstern und Gebärden im Verhand
lungsraum) ersetzen würden. Das würde 
auch die Gefahr hervorrufen, daß die Schöf
fen nicht entsprechend ihrer Bedeutung in 
der Beratung und Abstimmung in Erschei
nung treten.
Beratung und Abstimmung sind eine innere 
Angelegenheit des Gerichts und unterliegen 
hauptsächlich gesetzlichen Regelungen, die 
nicht für die Hauptverhandlung vor dem er
kennenden Gericht gelten. Ergibt sich in 
einer Hauptverhandlung die Notwendigkeit 
einer gerichtlichen Entscheidung, muß diese 
unterbrochen werden. Im Protokoll über die 
Hauptverhandlung wird nur ihre Unter
brechung zum Zwecke der Beratung und Ab
stimmung fixiert.

Beratung und Abstimmung sind Bestandteil 
des jeweiligen Hauptverfahrens, wenn sie 
durch die jeweilige Hauptverhandlung not
wendig werden. Ergibt sich ihre Notwendig
keit unabhängig von einer Hauptverhand
lung im gerichtlichen Verfahren (z. B. im 
Eröffnungsverfahren oder wegen einer nicht 
im Zusammenhang mit der Hauptverhand
lung zu ergehenden Entscheidung über Ein
stellung und Verweisung nach § 251, so sind 
sie Bestandteil des gerichtlichen Verfahrens. 
Im Ermittlungsverfahren und bei der Ver
wirklichung der Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit sind sie Bestandteil 
der gerichtlichen Tätigkeit in diesen Ver
fahrensabschnitten.

In der Beratung, die der Vorsitzende leitet 
(§ 180 Abs. 1), hat er für eine solche Aufglie
derung des komplexen Beratungsgegenstan
des in einzelnen Fragen zu sorgen, daß eine 
logische, strafprozessual und strafrechtlich 
einwandfreie Klärung der Sach- und Rechts
lage gesichert ist. Gibt es Meinungsverschie
denheiten über den Gegenstand oder die 
Reihenfolge der Fragen, so entscheidet dar
über das gesamte Gericht. Alle Gerichtsmit
glieder haben ihre Auffassungen zu den Ein
zelheiten des Beratungsgegenstandes zu 
äußern, an die sie das geordnete Fragen- 
system heranführt. Über auftretende Mei
nungsverschiedenheiten ist zu diskutieren. 
Erst wenn nach dem Stand der Diskussion 
klar ist, welche Meinungsverschiedenheiten 
nicht überwunden werden können und in
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